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1 Vorbemerkung 

1.1 Die Jury Umweltzeichen hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, dem Umweltbundesamt und unter Ein-

beziehung der Ergebnisse der von RAL gGmbH einberufenen Anhörungsbespre-

chungen diese Grundlage für die Vergabe des Umweltzeichens beschlossen. Mit der 

Vergabe des Umweltzeichens wurde RAL gGmbH beauftragt. 

Für alle Erzeugnisse, soweit diese die nachstehenden Bedingungen erfüllen, kann 

nach Antragstellung bei RAL gGmbH auf der Grundlage eines mit RAL gGmbH ab-

zuschließenden Zeichenbenutzungsvertrages die Erlaubnis zur Verwendung des 

Umweltzeichens erteilt werden. 

1.2 Die Verwendung von Altpapier bei der Herstellung von Recyclingkarton trägt zur 

Schonung von Ressourcen, insbesondere des Ökosystems Wald, zum Schutz des 

Klimas und zur Verminderung des Abfallaufkommens bei, besonders beim Einsatz 

von Altpapier aus haushaltsnaher und gewerblicher Erfassung. 

Die mit der Zellstoff- und Holzstofferzeugung unmittelbar verbundenen Umweltbelas-

tungen werden vermieden.  

Beim ökologischen Systemvergleich schneiden Papierprodukte aus Altpapier gegen-

über Papierprodukten aus Primärfasern, die Holz als Faserrohstoffquelle nutzen im 

Hinblick auf die Aspekte Ressourcenverbrauch, Abwasserbelastung, Wasser- und 

Energieverbrauch wesentlich günstiger ab - bei vergleichbaren Gebrauchseigen-

schaften der Produkte. 

 

2 Geltungsbereich 

Diese Vergabegrundlage gilt für 

2.1 Recyclingkarton mit einer flächenbezogenen Masse ab etwa 150 g/m². 

Einbezogen sind die in der Sortenstatistik "Büro- und Administrationspapiere" des 

Verbandes Deutscher Papierfabriken e.V. genannten Kartonsorten (Anhang 1 zur 

Vergabegrundlage RAL-UZ 56), soweit es sich nicht um Karton für einmalige Verpa-

ckungszwecke (Packmittel) handelt. 

2.2 Produkte aus Recyclingkarton wie z.B. Ordner, Hefter und Registraturmittel. 

3 Anforderungen und Nachweise 

3.1 Die Papierfasern der Produkte gemäß Abschnitt 2.1 müssen zu 100% aus Altpapier 

bestehen. (Für Fertigprodukte gemäß 2.2 ist eine Toleranz von 5% zulässig). 

Altpapier ist der Oberbegriff für Papiere und Pappen, die nach Gebrauch oder Verar-
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beitung erfassbar anfallen. Die Spezifikation der Altpapiersorten ist in Anhang 2 zur 

Vergabegrundlage RAL-UZ 56 aufgeführt. 

3.2   Für die Herstellung der Produkte gemäß Abschnitt 2 müssen mindestens 65% Altpa-

pier der unteren, mittleren und krafthaltigen Altpapiersorten sowie der Sondersorten 

(Gruppen 1, 2, 4 und 5 - ausgenommen die Einzelsorten 2.05, 2.06, 2.14, 4.07 und 

5.091) eingesetzt werden – bezogen auf den gesamten Faserstoffeinsatz.  

3.3 Der Gehalt an DIPN (Diisopropylnaphtalin) in Papier und Pappe soll so gering wie 

technisch möglich gehalten werden. Die Altpapiersorten 2.05, 2.06 und 5.091 oben 

„Selbstdurchschreibepapiere“ dürfen daher grundsätzlich nicht verwendet werden.  

Alternativ dürfen DIPN-haltige Altpapiersorten (2.05, 2.06 und 5.09) eingesetzt wer-

den, wenn ein effizientes technisches System (z.B. Deinking) besteht, mit dem DIPN 

überwiegend aus dem Faserkreislauf ausgeschleust wird und der DIPN-Gehalt im 

Fertigpapier max. 80 mg/kg beträgt. 

Nachweis 

Der Antragsteller gibt den durchschnittlichen Anteil der verwendeten Papiersorten der 

Gruppen 1, 2, 3, 4 und 5 in der Anlage 1 zum Vertrag nach RAL-UZ 56 aufgeführten 

Übersicht A an, und erklärt die Einhaltung der Anforderungen 3.1 bis 3.3. Der Anteil 

der Einzelsorten 2.05 und 2.06 sowie 5.09 wird zusätzlich angegeben. 

Die Richtigkeit der Angaben in der Anlage 1a zum Vertrag wird einmal jährlich gemäß 

Anlage 6 der Vergabegrundlage 

- von einer von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) für ISO 14001 akkredi-

tierten Zertifizierungsstelle mit dem Scope für Papierfabriken (NACE 17.12) oder 

- von einem für diesen Scope (NACE 17.12) von der Deutsche Akkreditierungs- und 

Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH (DAU) gemäß Umweltauditgesetz 

zugelassen Umweltgutachter oder 

- einem akkreditierten FSC-Zertifizierer oder  

- einem vom UBA anerkannten Experten auf dem Gebiet der Faserrohstoffe, Altpa-

                                                

 

 

 

 

1 Mit der Neufassung der DIN EN 643 wird die Sorte 2.09 (Selbstdurchschreibepapiere) jetzt als 5.09. bezeichnet. 
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piersorten und der Altpapierverwertung  

bestätigt. 

Wenn die Altpapiersorten 2.05., 2.06 und 5.09 eingesetzt werden, teilt der Antragstel-

ler in der Anlage 1 zum Vertrag den maximalen Gehalt an DIPN im Fertigprodukt mit 

und legt einen Prüfbericht eines neutralen Prüfinstitutes, akkreditiert nach ISO 17025 

oder eines ausgewählten, vom UBA anerkannten Prüfinstituts z.B. dem Fachgebiet 

Papierfabrikation TU Darmstadt vor.  

Die Bestimmung erfolgt einmal jährlich gemäß  DIN EN 14719 (DIPN im Acetonex-

trakt).  

Der Antragsteller legt ein Produktmuster vor. 

3.4 . Der Gehalt an Bisphenol A ist in einem nach EN 645 hergestellten Kaltwasserextrakt, 

mittels HPLC und UV- oder Fluoreszenzdetektion in Anlehnung an CEN/TS 13130-

13“ Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln – Substanzen in 

Kunststoffen, die Beschränkungen unterliegen – Teil 13: Bestimmung von 2,2-Bis(4-

Hydroxyphenyl)Propan (Bisphenol A) in Prüflebensmitteln zu bestimmen. 

Nachweis 

Der Antragsteller legt zu statistischen Zwecken einmal jährlich  einen Prüfbericht ei-

nes neutralen Prüfinstitutes, akkreditiert nach ISO 17025 oder eines ausgewählten, 

vom UBA anerkannten Prüfinstituts z.B. dem Fachgebiet Papierfabrikation und me-

chanische Verfahrenstechnik TU Darmstadt vor. 

3.5 Es dürfen nur Prozesshilfsstoffe verwendet werden, die in der XXXVI. Empfehlung 

des BfR2 angeführt sind. Die dort angegebenen Höchstmengen bzw. -

konzentrationen sind einzuhalten. Für die Herstellung der Produkte dürfen keine 

Hilfsmittel eingesetzt werden, die Glyoxal enthalten. 

3.6 Optische Aufheller dürfen nicht eingesetzt werden. 

Nachweis 

                                                

 

 

 

 

2  http://bfr.zadi.de/kse/faces/resources/pdf/360.pdf 
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Der Antragsteller erklärt die Einhaltung der Anforderung 3.5 und 3.6 in Anlage 1 zum 

Vertrag. 

3.7 Als Farbmittel dürfen keine Azofarbstoffe oder Pigmente eingesetzt werden, die eines 

der in der Richtlinie 2002/61/EWG oder in der TRGS 6143 genannten Amine abspal-

ten können. 

3.8 Es dürfen keine Farbmittel (Pigmente oder Farbstoffe) eingesetzt werden, die 

Quecksilber-, Blei-, Cadmium- oder Chrom VI-Verbindungen als konstitutionelle Be-

standteile enthalten. 

Nachweis 

 Der Antragsteller weist die Einhaltung der Anforderung 3.7 und 3.8 nach durch Vorla-

ge einer Erklärung des Farbmittellieferanten mit Anlage 2 zum Vertrag nach RAL-UZ 

56. 

3.9 Es dürfen keine Farbmittel, Oberflächenveredelungsmittel, Hilfs- und Beschichtungs-

stoffe eingesetzt werden,  

a) die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/20084 (oder der Richtlinie 

67/548/EWG) mit den in der folgenden Tabelle genannten H-Sätzen (R-Sätzen) 

gekennzeichnet sind oder die die Kriterien für eine solche Kennzeichnung erfül-

len5. 

                                                

 

 

 

 

3  http://www.baua.de/nn_16812/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-905.pdf f 
4  Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemi-

schen (GHS-Verordnung). 
Die GHS-Verordnung (Globally Harmonized System), die am 20.01.2009 in Kraft getreten ist, ersetzt die alten 
Richtlinien 67/548/EWG /Stoff-RL) und 1999/45/EG (Zubereitungs-RL). Danach erfolgt die Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung für Stoffe bis zum 01. Dezember 2010 gemäß der RL 67/548/EWG und für Gemi-
sche (vormals Zubereitungen) bis zum 01. juni 2015 gemäß der RL 1999/45/EG. Nach diesen Daten muss je-
weils die GHS-Verordnung angewendet werden. Bis zum 01. Juni 2015 sind für Stoffe sowohl die neuen Gefah-
renhinweise (H-Sätze) als auch die vormals gültigen Risiko-Sätze (R-Sätze) anzugeben (Sicherheitsdatenblatt). 

5  Die harmonisierten Einstufungen und Kennzeichnungen gefährlicher Stoffe finden sich in Anhang VI, Teil 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS-Verordnung). Tabelle 3.1 nennt die Einstufungen und Kennzeichnungen 
nach dem neuen System unter Verwendung von H-Sätzen, Tabelle 3.2 nennt die Einstufungen und Kennzeich-
nungen nach dem alten System unter Verwendung von R-Sätzen. Die GHS-Verordnung findet beispielsweise 
unter: http://www.reach-info.de/ghs 



 

 7/12 UZ 56 Ausgabe Juli 2014 

b) oder die entsprechend der jeweils gültigen Fassung der TRGS 9056 als krebs-

erzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe einge-

stuft sind. 

 

EG-Verordnung 
1272/2008 (GHS-
Verordnung) 

Richtlinie 
67/548/EWG 
(Stoffrichtlinie) 

Wortlaut 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzun gsgefährdende Stoffe 

H340 R46 Kann genetische Defekte verursachen. 

H341 R68 Kann vermutlich genetische Defekte 
verursachen. 

H350 R45 Kann Krebs erzeugen. 

H350i R49 Kann bei Einatmen Krebs erzeugen. 

H351 R40 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

H360F R60 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 

H360D R61 Kann das Kind im Mutterleib schädi-
gen. 

H360FD R60/61 
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 
Kann das Kind im Mutterleib schädi-
gen. 

H360Fd R60/63 

Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib 
schädigen. 

H360Df R61/62 

Kann das Kind im Mutterleib schädi-
gen. 
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit be-
einträchtigen. 

H361f R62 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit be-
einträchtigen. 

                                                

 

 

 

 

6  http://www.baua.de/nn_16812/de/Themen-von -A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-905.pdf 
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EG-Verordnung 
1272/2008 (GHS-
Verordnung) 

Richtlinie 
67/548/EWG 
(Stoffrichtlinie) 

Wortlaut 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzun gsgefährdende Stoffe 

H361d R63 Kann vermutlich das Kind im Mutterleib 
schädigen. 

H361fd 62/63 
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit be-
einträchtigen. Kann vermutlich das 
Kind im Mutterleib schädigen. 

 

Nachweis: 

Der Antragsteller weist die Einhaltung der Anforderung durch Vorlage von Erklärun-

gen der Lieferanten von chemischen Additiven gemäß Anlage 3 zum Vertrag nach 

RAL-UZ 56 nach. Die Erklärungen müssen vom Leiter der Produktentwicklung des 

jeweiligen Unternehmens oder einer vergleichbaren technischen Abteilung unter-

schrieben sein. Auf Verlangen der RAL gGmbH sind die relevanten Sicherheitsda-

tenblätter bereitzustellen. 

3.10 Bei der Aufbereitung der Altpapiere muss auf Chlor, halogenierte Bleichchemikalien 

und biologisch schwer abbaubare Komplexbildner wie z.B. Ethylendiamintetraacetat 

(EDTA) und Diethylentriaminpentacetat (DTPA) vollständig verzichtet werden. 

Nachweis 

 Der Antragsteller erklärt die Einhaltung der Anforderung in der in Anlage 1 zum Ver-

trag nach RAL-UZ 56 und gibt die verwendeten Bleichchemikalien und Komplexbild-

ner in Übersicht B an. 

3.11 Bei der Herstellung der Produkte dürfen als Biozide nur solche Stoffe eingesetzt wer-

den, die gemäß BiozidVO 528/2012 genehmigt wurden (EU-Liste der genehmigten 

Wirkstoffe; ehem. Aufnahme in den Anhang I der BiozidRL 98/09 EG) oder als notifi-

zierte alte Wirkstoffe für die jeweilig zutreffende Biozid-Produktart noch im EU-

Altwirkstoffprogramm geprüft werden.  

Als Biozidprodukte dürfen nur solche verwendet werden, die für die jeweilige Ver-

wendung zugelassen wurden. Produkte, die alte Wirkstoffe enthalten, die noch im  

EU-Prüfverfahren sind, dürfen bis zur Entscheidung auch ohne Zulassung weiterver-

wendet werden.  
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Darüber hinaus dürfen die Biozidprodukte keine Wirkstoffe enthalten, die zu nach Art. 

10 der BiozidVO 528/2012 zur Substitution vorgesehen sind. 

Bis zum jeweiligen Wirksamwerden der Zulassungspflicht für Biozid-Produkte mit al-

ten Wirkstoffen sind nur die Stoffe erlaubt, die zusätzlich in der XXXVI. Empfehlung 

des BfR aufgeführt sind. Nicht verwendet werden dürfen Tetramethylthiuramdisul-

fid (CAS Nr. 127-36-8) und Nanosilber  (CAS Nr. 7440-22-4). 

Nachweis 

 Der Antragsteller erklärt die Einhaltung der Anforderung in der Anlage 1 zum Vertrag 

und gibt unter Verwendung der IUPAC-Bezeichnungen und CAS-Nummern an, wel-

che Biozidwirkstoffe in welcher Menge pro Kilogramm trockener Faserstoff eingesetzt 

werden.  

3.12 Bei der Herstellung des Recyclingpapiers sollten keine mineralölhaltigen Additive 

eingesetzt werden, die aromatische Kohlenwasserstoffe (mit einer Kohlenstoffatom-

anzahl ≥ 10) als Bestandteile enthalten. Von den aliphatischen Kohlenwasserstoffen 

dürfen nur Stoffe der Kettenlänge C10 bis C20 eingesetzt werden. Pflanzlich basierte 

Substitute für Mineralöl sollten gentechnikfrei sein und aus nachhaltigem Anbau 

stammen. 

 Nachweis 

 Der Antragsteller benennt die verwendeten Additive in einer Liste. 

 

3.13 Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte muss gewährleistet sein. Sind technische 

Anforderungen an einzelne Kartonsorten und Kartonprodukte in DIN-Normen gere-

gelt, so sind diese nach der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung einzuhalten. 

Dies gilt z.B. für Bürokarton nach DIN 6737. 

Nachweis 

 Der Antragsteller erklärt die Einhaltung der Anforderung in der Anlage 1 zum Vertrag. 

3.14 Anträge für Fertigprodukte gemäß Abschnitt 2.2:  

Die Antragsteller für Fertigprodukte nach Abschnitt 2.2 weisen die Erfüllung der An-

forderungen entweder durch die Nachweise nach Abschnitt 3.1 - 3.13 nach oder er-

satzweise durch eine schriftliche Erklärung, dass das Fertigprodukt ausschließlich 

aus mit dem Umweltzeichen versehenem Recyclingkarton hergestellt ist.  

Der Recyclingkarton und dessen Hersteller sind zu bezeichnen und die Vertrags-

nummer ist zu nennen.  
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Zusätzlich sind die Nachweise nach Abschnitt 3.8 bis 3.16 für die Fertigprodukte vor-

zulegen. 

Nachweis 

 Die Antragsteller für Fertigprodukte nach Abschnitt 2 weisen die Erfüllung der Anfor-

derungen entweder durch die Nachweise nach Abschnitt 3.1 bis 3.17 oder ersatzwei-

se durch eine schriftliche Erklärung in der Anlage 1 zum Vertrag, dass das Fertigpro-

dukt ausschließlich aus mit dem Umweltzeichen versehenem Recyclingpapier herge-

stellt ist.  

Das Recyclingpapier und dessen Hersteller sind zu benennen und die Vertragsnum-

mer ist mitzuteilen.  

Zusätzlich sind die Nachweise nach Abschnitt 3.7 bis 3.17 für die Fertigprodukte vor-

zulegen. 

3.15 Zur Bedruckung von Erzeugnissen dürfen keine mineralölhaltigen Druckfarben ein-

gesetzt werden, die aromatische Kohlenwasserstoffe (mit einer Kohlenstoffatoman-

zahl ≥ 10) als Bestandteile enthalten. Von den aliphatischen Kohlenwasserstoffen 

dürfen nur Stoffe der Kettenlänge C10 bis C20 eingesetzt werden. Pflanzlich basierte 

Substitute für Mineralöl sollen gentechnikfrei sein und aus nachhaltigem Anbau 

stammen. 

 

Diese Anforderung gilt ebenso, wenn die Papiere farbig gestaltet oder durchgefärbt 

werden.  

 

Nachweis 

 Der Antragsteller erklärt die Einhaltung der Anforderung in der Anlage 1b zum Ver-

trag und legt die Anlage 4 zum Vertrag vor. 

3.16 Die im hergestellten Druckerzeugnis gegebenenfalls vorhandene Klebstoffapplikatio-

nen müssen aussortierbar sein. Das Produkt muss den Rezyklierbarkeitsanforderun-
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gen des European Recovered Paper Council (ERPC) genügen. 

Die zugrunde liegendePrüfmethode  ist die INGEDE-Methode  127 8 zur Bewertung 

zur Rezyklierbarkeit von Druckerzeugnissen – Prüfung von Klebstoffapplikationen 

(Stand Januar 2013)“. Die Bewertungen zu Rezyklierbarkeit erfolgen gemäß den 

Vorgaben des ERPC mit den Score Cards für  die Entfernbarkeit von Klebstoffappli-

kationen9. 

Von der Prüfung nach INGEDE 12 ausgenommen sind wasserbasierende Klebstoffe. 

3.17 Es dürfen keine Diisobutylphthalat (DIBP)- haltigen Klebstoffe für die Herstellung von 

Fertigprodukten eingesetzt werden. 

 Nachweis  

 Der Antragsteller erklärt die Einhaltung der Anforderungen 3.16 und 3.17 in der Anla-

ge 1b zum Vertrag. Zusätzlich weist er die Einhaltung der Anforderung 3.16 mit ei-

nem Prüfgutachten eines unabhängigen Prüfinstitutes zur Abtrennbarkeit von Kleb-

stoffpartikeln nach, in dem die Einhaltung der Anforderung vom Prüfinstitut bestätigt 

wird. 

Der Nachweis dass der Klebstoff wasserbasierend ist, ist zu erbringen durch eine Er-

klärung des Klebstoffherstellers (Anlage 7 zum Vertrag).  

 

Weiterhin weist er die Einhaltung der Anforderung 3.17 mit der Anlage 5 zum Vertrag 

nach. 

4 Zeichennehmer und Beteiligte 

4.1 Zeichennehmer sind Hersteller von Produkten gemäß Abschnitt 2. 

4.2 Beteiligte am Vergabeverfahren 

• RAL gGmbH für die Vergabe des Umweltzeichens Blauer Engel,  

                                                

 

 

 

 

7 http://www.ingede.com/ingindxe/methods/ingede-method-12-2013.pdf 
8 Die Aufnahme eines hausinternen, gleichwertigen Prüfverfahrens ist nach Rücksprache/Zulassung durch RAL 

und UBA möglich. 
9 http://www.paperforrecycling.eu/uploads/Modules/Publications/Removability%20Adhesive%20Applicationsfinal.pdf 
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• das Bundesland, in dem sich die Produktionsstätte  des Antragstellers befindet,  

• das Umweltbundesamt, das nach Vertragsschluss alle Daten und Unterlagen in 

aufbereiteter Form (Datenbank) erhält, die zur Beantragung des Blauen Engel  

vorgelegt  wurden, um die Weiterentwicklung der Vergabegrundlagen fortführen 

zu können. 

 

5 Zeichenbenutzung 

5.1 Die Benutzung des auf der ersten Seite abgebildeten Umweltzeichens durch den 

Zeichennehmer erfolgt aufgrund eines mit RAL gGmbH abzuschließenden Zeichen-

benutzungsvertrages. 

5.2 Im Rahmen dieses Vertrages übernimmt der Zeichennehmer die Verpflichtung, die 

Anforderungen gemäß Abschnitt 3 für die Dauer der Benutzung des Umweltzeichens 

einzuhalten. 

5.3 Für die Kennzeichnung von Produkten gemäß Abschnitt 2 werden Zeichenbenut-

zungsverträge abgeschlossen. Die Geltungsdauer dieser Verträge läuft bis zum 

31.12.2018. Sie verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls der Vertrag nicht 

bis zum 31.03.2018 bzw. 31.03. des jeweiligen Verlängerungsjahres schriftlich ge-

kündigt wird. 

Eine Weiterverwendung des Umweltzeichens ist nach Vertragsende weder zur Kenn-

zeichnung noch in der Werbung zulässig. Noch im Handel befindliche Produkte blei-

ben von dieser Regelung unberührt. 

5.4 Der Zeichennehmer (Hersteller) kann die Erweiterung des Benutzungsrechtes für das 

kennzeichnungsberechtigte Produkt bei RAL gGmbH beantragen, wenn es unter ei-

nem anderen Marken-/Handelsnamen und/oder anderen Vertriebsorganisationen in 

den Verkehr gebracht werden soll. 

5.5 In dem Zeichenbenutzungsvertrag ist festzulegen: 

5.5.1 Zeichennehmer (Hersteller) 

5.5.2 Marken-/Handelsname, Produktbezeichnung 

5.5.3 Inverkehrbringer (Zeichenanwender), d.h. die Vertriebsorganisation gemäß  

 Abschnitt 5.4. 

  2014  RAL gGmbH, Sankt Augustin 
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Anhang 1 zur Vergabegrundlage RAL-UZ 56 
Sortenstatistik Büro- und Administrationspapiere 
 

Verband Deutscher Papierfabriken e.V.,  

 Datenpapiere und Datenkarton  
02050505 Buchungstransparentpapier 
02051005 Sonstige Buchungspapiere 
02051505 Lochstreifenpapier 
02052005 Lochkartenkarton, Magnetstreifenkarton 
  
 Belegleserpapier  
02052505 − Rolle 
02052510 − Bogen 
02053005 Papier für andere Lesesysteme 
  
 Endlosformulardruck  
02053510 − Holzfrei 
  
 Karteikarton  
02054005 − Holzhaltig 
02054010 − Holzfrei 
  
 Schreibpapiere  
02101005 Höherwertige Schreibmaschinen- und Schreibpapiere 
02101505 Schulschreibpapier 
  
 SM-, Durchschlag-, Vervielfältigungs-, Kopierpapiere,  

holzfrei beide Seiten  < 43 cm und entspr. Rollen  
 SM-, Vervielfältigungs- u. Kopierpiere, holzfrei in R ollen  
02150510 − Holzfrei 
  
 SM-, Vervielfältigungs- u. Kopierpapiere, holzfrei ma schinenglatt in Bogen  
02152005 − Holzfrei maschinenglatt (Abzug) weiß 
02152010 − Holzfrei maschinenglatt (Kopier) weiß 
02152015 − Holzfrei maschinenglatt (Abzug) farbig 
  
 SM-, Vervielfältigungs- u. Kopierpapiere, holzfrei sa tiniert in Bogen  
02152505 − Holzfrei satiniert (Umdruck) weiß 
02152510 − Holzfrei satiniert (Kopier) weiß 
02152515 − Holzfrei satiniert (Umdruck) farbig 
02153005 Durchschlagpapier 
  
 Briefumschlag  
 Sonstig holzhaltig, einschl. AP-haltig und Natronmis ch  
02200505 Sonstige holzhaltige Versandtaschen 
02200510 Sonstige holzhaltige Briefhüllen 
  
02201005 Kraftpapier  
  
 Holzfrei  
02201505 − weiß 
02201510 − farbig 
  
02202005 Futterseidenpapier für Briefumschläge  
  
 Briefumschlag 100 % Recycling 
02210505 Versandtaschen 100 % Recycling 
02210510 Sonstige Briefhüllen 100 % Recycling 



 

Anhang 1 2/2 UZ 56 Ausgabe Juli 2014 

 
 Lichtpaus- und Kopierrohpapier 
02250505 Lichtpausrohpapier 
02251005 Kopierrohpapier 
  
 Spezielle Bürorohpapiere 
02200505 Rohpapier f. Offsetfolien Kohlerohpapier 
02301005 Einmalkohlepapier (OTC) 
02201010 Mehrfachkarbonrohpapier (einschl. Blaurohpapier) 
02301505 Rohpapier für präpariertes Durchschreibepapier 
02302005 Rohpapier u. Rohkarton für Dauerschablonen 
02302505 Rohpapier für NON-IMPACT-Druckverfahren 
02303005 Sonstige Rohpapiere für Spezialbüropapiere 
  
 Andere Papiere 
02350505 Löschpapier 
02351005 Wertzeichen-, Banknoten- u. Dokumentenpapier 
02351505 Land- und Seekartenpapiere 
02352005 Sonstige Papiere f. Büro u. Verwaltung 
  
 Postkartenkarton 
 Postkartenkarton, holzhaltig 
02400505 weiß 
02400510 farbig 
  
 Postkartenkarton, holzfrei 
02401005 weiß 
02401010 farbig 
02401505 Bildpostkartenkarton 
  
 Sonstige holzhaltige Natur-Rollendruckpapiere, weiß und farbig 
02450505 Sonstiger holzhaltiger Endlosfurmulardruck 
  
 Sonstige holzhaltige Naturpapiere, Kleinformat, weiß und farbig 
02451005 Sonstige holzhaltige Naturpapiere, Kleinformat:  

Büro-, Vervielfältigungs- u. Kleinoffset-Papiere 
  
 Sonstige holzhaltige graphische Papiere > 169 g/qm 
02451505 Sonstiger holzartiger Karton, Rolle 
02451510 Sonstiger holzartiger Karton, Format 
  
 Natur-Rollendruckpapiere, weiß und farbig, 100 % Recycling 
02460505 Endlosformulardruck, 100 % Recycling 
  
 Naturpapiere, Kleinformat, weiß und farbig, 100 % Recycling 
02461005 Naturpap., Kleinformat:  

Büro, Vervielf., Kleinoffset, 100 % Recycling 
  
 Graphische Papiere > 169 g/qm 100 % Recycling 
02461505 Karton, Rolle 100 % Recycling 
02461510 Karton, Format 100 % Recycling 
  
 Anderer Karton für Büro u. Verwaltung 
02500505 Hefterkarton 
02501005 Briefordnerpappe 
02502005 Fahrkarten- und Billetkarton 
02502505 Ausstattungskarton 
02503005 Sonstiger Karton f. Büro u. Verwaltung 
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Anhang 2 zur Vergabegrundlage RAL-UZ 56 

Auszug aus Altpapier, Liste der Deutschen Standards orten und ihre Qualitäten gemäß 
der jeweils geltenden Fassung der DIN EN 643  

Exemplare der aktuellen Norm DIN EN 643 Ausgabe Mai 2014 können Sie kostenpflichtig 
über den Beuth Verlag beziehen*. 

Herausgegeben 
vom 

Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft e.V., Köln-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V., BonnVer-
band Deutscher Papierfabriken, Bonn 

Die Altpapiersorten 

Gruppe 1:  Untere Sorten 
1.01 Unsortiertes gemischtes Altpapier, unerwünschte Stoffe entfernt 

Eine Mischung verschiedener Papier- und Pappesorten ohne Begrenzung der Anteile an kurzfase-
rigem Material. 

1.02 Sortiertes gemischtes Altpapier 
Eine Mischung verschiedener Papier- und Pappenqualitäten, die maximal 40% an Zeitungen und 
Illustrierten enthält. 

1.03  Graukarton 
Bedruckter und unbedruckter, weiß gedeckter und ungedeckter grauer Karton oder gemischter 
Karton, frei von Wellpappe. 

1.04 Kaufhausaltpapier 
Gebrauchte Papier- und Kartonverpackungen, die mindestens 70% Wellpappe enthalten, Rest 
Vollpappe und Packpapier. 

1.05 Alte Wellpappe-Verpackungen 
Gebrauchte Verpackungen und Bogen aus Wellpappe verschiedener Qualitäten. 

1.06 Unverkaufte Illustrierte 
Unverkaufte Illustrierte, mit oder ohne Kleberücken. 

1.06.01 Unverkaufte Illustrierte ohne Kleberücken 
1.07 Telefonbücher 

Neue und gebrauchte Telefonbücher, ohne Begrenzung des Anteils von durchgefärbten Seiten, 
mit und ohne Kleberücken. Späne erlaubt. 

1.08 Zeitungen und Illustrierte 1, gemischt 
Eine Mischung aus Zeitungen und Illustrierten, die mindestens 50% Zeitungen enthält, mit oder 
ohne Kleberücken. 

1.09 Zeitungen und Illustrierte 2, gemischt 
Eine Mischung aus Zeitungen und Illustrierten, die mindestens 60% Zeitungen enthält, mit und 
ohne Kleberücken. 
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1.10 Zeitungen und Illustrierte, gemischt 
Eine Mischung aus Illustrierten und Zeitungen, die mindestens 60% Illustrierte enthält, mit und 
ohne Kleberücken. 

1.11 Deinkingware10 
Sortiertes grafisches Papier aus haushaltsnaher Erfassung, Zeitungen und Illustrierte mit einem 
Mindestanteil von jeweils 40%. Der prozentuale Anteil von nicht deinkbarem Papier sollte im Laufe 
der Zeit auf 1,5% reduziert werden. Der jeweilige prozentuale Anteil ist zwischen Käufer und Ver-
käufer zu vereinbaren. 

                                                

 

 

 

 

10 Die aktuelle Sondervereinbarung zum Störstoffgehalt entnehmen Sie bitte der Originalliste. 
* Die Kontaktdaten der Beuth Verlag GmbH sind: Beuth Verlag, Am DIN-Platz , Burggrafenstraße 6 , 10787 Berlin, 
Telefon: 030/2601-2260, Internet: www.beuth.de, E-Mail: kundenservice@beuth.de. 
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Gruppe 2: Mittlere Sorten 
2.01 Zeitungen 

Zeitungen, die maximal 5% durchgefärbte Zeitungen  oder durchgefärbte Beilagen enthalten. 
 

2.02 Unverkaufte Zeitungen 
Unverkaufte Zeitungen, frei von nachträglich hinzugefügten durchgefärbten Beilagen oder durch-
gefärbten Werbeprospekten. 
 

2.02.01 Unverkaufte Zeitungen, Flexodruck unzulässig 
Unverkaufte Tageszeitungen, frei von nachträglich hinzugefügten durchgefärbten Beilagen oder 
durchgefärbten Werbeprospekten, Schnüre zugelassen. Flexobedrucktes Material unzulässig. 
 

2.03 Weiße Späne mit leichtem Andruck 
Weiße Späne mit leichtem Andruck, überwiegend aus holzhaltigem Papier. 
 

2.03.01 Weiße Späne mit leichtem Andruck, ohne Kleberücken 
Weiße Späne mit leichtem Andruck, überwiegend aus holzhaltigem Papier, ohne Kleberücken. 
 

2.04 Weiße Späne, stark bedruckt 
Weiße Späne, stark bedruckt, überwiegend aus holzhaltigem Papier. 
 

2.04.01 Weiße Späne, stark bedruckt 
Weiße Späne, stark bedruckt, überwiegend aus holzhaltigem Papier, ohne Kleberücken. 
 

2.05 Sortiertes Büroaltpapier 
Sortiertes Büroaltpapier. 
 

2.06 Bunte Akten 
Schriftwechsel auf Druck- und Schreibpapier, gemischt durchgefärbte Papiere, bedrucktes oder 
unbedrucktes Druck- oder Schreibpapier. Frei von Kohlepapier und Aktenordnern. 
 

2.07 Weiße Bücher, holzfrei 
Bücher, einschließlich Buchfehldrucken, ohne harte Buchdeckel, überwiegend aus holzfreiem 
weißem Papier, ausschließlich schwarz bedruckt. Der Anteil an gestrichenem Papier beträgt ma-
ximal 10%. 
 

2.08 Bunte Illustrierte, holzfrei 
Gestrichene oder ungestrichene Illustrierte, weiß oder durchgefärbt, frei von harten Deckeln, Kle-
berücken, nicht dispergierbaren Druckfarben und Klebestoffen, Posterpapieren oder Etiketten. 
Stark bedruckte Beilagen und durchgefärbte Späne sind zugelassen. Der Anteil an holzhaltigen 
Papieren beträgt maximal 10%. 
 

2.09/ 5.09 Selbstdurchschreibepapiere 
Selbstdurchschreibende Papiere. 
 

2.10 Gebleichter, PE-beschichteter Karton, holzfrei 
PE-beschichteter Karton, gebleicht, holzfrei, von Kartonherstellern und -verarbeitern. 
 

2.11 Anderer PE-beschichteter Karton 
Ungebleichter Karton oder ungebleichtes Papier von Kartonherstellern und -verarbeitern ist zuge-
lassen. 
 

2.12 Endlosformulare, holzhaltig 
Endlosformulare, holzhaltig nach Farben sortiert, dürfen recyclierte Fasern enthalten. 
 

  
Gruppe 3: Bessere Sorten 
3.01 Gemischte hellbunte Druckspäne 

Gemischte hellbunte Druckspäne aus Druck- und Schreibpapier, hellbunt durchgefärbt, die min-
destens 50% holzfreies Papier enthalten. 
 

3.02 Gemischte hellbunte Druckspäne, holzfrei 
Gemischte hellbunte Druckspäne, holzfrei, aus Druck- und Schreibpapier, hellbunt durchgefärbt, 
die mindestens 90% holzfreies Papier enthalten. 
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3.03 Buchbinderspäne, holzfrei 
Weiße holzfreie Späne mit Kleberücken und leichtem Andruck, frei von durchgefärbten Papieren. 
Sie dürfen maximal 10% holzhaltiges Papier enthalten. 

3.04 Weiße Späne mit leichtem Andruck, holzfrei 
Weiße, holzfreie Späne ohne Kleberücken, mit leichtem Andruck, frei von nassfestem Papier und 
durchgefärbtem Papier. 

3.05 Weiße Akten, holzfrei 
Weißes Schreib- und Druckpapier, sortiert, holzfrei, aus Büro-Archiven, frei von Kassenblocks, 
Kohlepapier und nicht wasserlöslichen Kleberücken. 

3.06 Weiße Geschäftsformulare 
Weiße, holzfreie, bedruckte Geschäftsformulare. 

3.07 Weiße Endlosformulare, holzfrei 
Weiße Endlosformulare, holzfrei, frei von Selbstdurchschreibepapier und Kleberücken 

3.08 Gebleichter Sulfatkarton, bedruckt 
Stark bedruckter Sulfatkarton, gebleicht ohne Kleberücken, sowie ohne kunststoffbeschichtete 
oder gewachste Materialien. 

3.09 Gebleichter Sulfatkarton mit leichtem Andruck, ohne Kleberücken, sowie ohne Kunststoff-
beschichtete oder gewachste Materialien. 

3.10 Multidruck 
Holzfreies, gestrichenes Papier, frei von nassfestem oder durchgefärbtem Papier, mit leichtem 
Andruck.  

3.11 Weißer mehrlagiger Karton, stark bedruckt (Chromoersatzkarton) 
Abschnitte von stark bedrucktem, weißem, mehrlagigen Karton. Bestehend aus Zellstoff, Holz-
schliff- oder TMP-Lagen, jedoch keine grauen Lagen. 

3.12 Weißer mehrlagiger Karton, mit leichtem Andruck (Chromoersatzkarton) 
Abschnitte von weißem, mehrlagigem Karton mit leichtem Andruck. Bestehend aus Zellstoff, Holz-
schliff- oder TMP-Lagen, jedoch keine grauen Lagen 

3.13 Weißer mehrlagiger Karton, unbedruckt (Chromoersatzkarton) 
Abschnitt von unbedrucktem, weißem, mehrlagigem Karton. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- 
oder TMP-Lagen, jedoch keine grauen Lagen. 

3.14 Weißes Zeitungsdruckpapier 
Späne und Zeitungsrotationsabrisse unbedruckt, weiß, frei von Illu-Druckpapier. 

3.15 Weißes gestrichenes und ungestrichenes Papier, holzhaltig 
Späne und Rotationsabrisse von unbedrucktem, gestrichenem und ungestrichenem Papier, holz-
haltig, weiß. 

3.15.01 Weißes gestrichenes Papier, holzhaltig 
Weißes gestrichenes Papier, holzhaltig, Späne und Rotationsabrisse von gestrichenem Papier, 
holzhaltig, weiß. 

3.16 Weißes, gestrichenes Papier, holzfrei, ohne Kleberücken 
Späne und Abrisse von gestrichenem Papier, holzfrei, weiß, unbedruckt, ohne Kleberücken 

3.17 Weiße Späne 
Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, weiß, frei von Zeitungs- und Ilu-Druckpapier, die 
mindestens 60% holzfreies Papier enthalten, maximal 10% gestrichenes Papier sind zugelassen, 
ohne Kleberücken. 

3.18 Weiße Späne, holzfrei 
Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, holzfrei, weiß, maximal 5% gestrichenes Papier ist 
zugelassen, ohne Kleberücken. 

3.18.01 Weiße ungestrichene Späne, holzfrei 
Weiße ungestrichene Späne, holzfrei, Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, holzfrei, 
weiß, frei von gestrichenen Papieren, ohne Kleberücken. 

3.19 Gebleichter Sulfatkarton, unbedruckt 
Unbedruckter Boden von gebleichtem Sulfatkarton, ohne Kleberücken, sowie ohne Kunststoff-
beschichtete oder gewachste Materialien. 
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Gruppe 4: Krafthaltige Sorten 
4.01 Neue Späne aus Wellpappe 

Neue Späne aus Wellpappe mit Decken aus Kraft- oder Testlinern. 
4.01.01 Unbenutzte Kraftwellpappe 

Unbenutzte Verpackungen, Bogen und Späne aus Wellpappe, ausschließlich mit Kraftlinern. Welle 
aus Zellstoff oder Halbzellstoff. 

4.01.02 Unbenutzte Wellpappe 
Unbenutzte Verpackungen, Bogen und Späne aus Wellpappe mit Decken aus Kraft- oder Testli-
nern. 

4.02 Gebrauchte Kraftwellpappe 1 
Gebrauchte Verpackungen aus Wellpappe, Decken ausschließlich mit Kraftlinern, Welle aus Zell-
stoff oder Halbzellstoff. 

4.03 Gebrauchte Kraftwellpappe 2 
Gebrauchte Verpackungen aus Wellpappe, mit Decken aus Kraftlinern oder Testlinern, wobei 
jedoch mindestens eine Decke aus Kraftlinern hergestellt ist. 

4.04 Gebrauchte Kraftpapiersäcke 
Saubere, gebrauchte Kraftpapiersäcke, nassfest und nicht nassfest. 

4.04.01 Gebrauchte Kraftpapiersäcke mit kunststoffbeschichteten Papieren 
Saubere, gebrauchte Kraftpapiersäcke, nassfest oder nicht nassfest, Kunststoff-beschichtete Pa-
pier sind zugelassen. 

4.05 Unbenutzte Kraftpapiersäcke 
Unbenutzte Kraftpapiersäcke, nassfest oder nicht nassfest. 

4.05.01 Unbenutzte Kraftpapiersäcke mit kunststoffbeschichteten Papieren 
Unbenutzte Kraftpapiersäcke, nassfest oder nicht nassfest, Kunststoff-beschichtete Papiere sind 
zugelassen. 

4.06 Gebrauchte Kraftpapier 
Kraftpapier und -pappe, gebraucht, naturfarbig oder hell. 

4.07 Unbenutztes Kraftpapier, 
Späne und anderer Kraftpapiere und -pappen, unbenutzt, naturfarbig. 

4.08 Unbenutzter Krafttragekarton 
Unbenutzter Krafttragekarton, nassfestes Papiere zugelassen. 

  
Gruppe 5: Sondersorten 
5.01 Altpapier, gemischt 

Unsortiertes Altpapier, getrennt von anderen Materialien gesammelt. 
5.02 Verpackungen, gemischt 

Eine Mischung von unterschiedlichen Arten von gebrauchten Papier- und Pappenverpackungen, 
frei von Zeitungen und Illustrierten. 

5.03 Getränkekartonverpackungen 
Gebrauchte Getränkekartonverpackungen, einschließlich Kunststoff-beschichtete Getränkekar-
tonverpackungen (mit oder ohne Aluminium-Anteil), die mindestens 50% Gewichtsanteile an Fa-
sern beinhalten, Rest Aluminium oder Beschichtungen. 

5.04 Kraftpackpapier 
Gebrauchtes Kraftpackpapier mit Kunststoff-Einlagen, -besprüht oder -beschichtet. Ohne Bitumen- 
oder Wachsbeschichtungen. 

5.05 Nassetiketten 
Gebrauchte, feuchte Etiketten aus nassfestem Papier, maximal 1% Glas zugelassen und höchs-
tens 50% Feuchtegehalt, ohne andere unerwünschte Stoffe. 

5.06 Nassfeste weiße holzfreie Papiere, unbedruckt 
Unbedruckte, weiße, nassfeste, holzfreie Papiere. 

5.07 Nassfeste weiße holzfreie Papiere, bedruckt 
Bedruckte, weiße, nassfeste, holzfreie Papiere. 

 



 

 

V E R T R A G  

Nr.       

über die Vergabe des Umweltzeichens 

 
RAL gGmbHals Zeichengeber und die Firma 
(Hersteller/Anwender) 
als Zeichennehmer - nachfolgend kurz ZN genannt -   M U S T E R  
schließen folgenden Zeichenbenutzungsvertrag: 
 
1. Der ZN erhält das Recht, unter folgenden Bedingun-

gen  
das dem Vertrag zugrunde liegende Umweltzeichen 
zur Kennzeichnung des Produkts/der Produktgrup-
pe/Aktion 
Recyclingkarton für 

 
 "(Marken-/Handelsname)" 
 
 zu benutzen. Dieses Recht erstreckt sich nicht da-

rauf, das Umweltzeichen als Bestandteil einer Marke 
zu benutzen. Das Umweltzeichen darf nur in der ab-
gebildeten Form und Farbe benutzt werden, soweit 
nichts anderes vereinbart wird. Die Abbildung der 
gesamten inneren Umschrift des Umweltzeichens 
muss immer in gleicher Größe, Buchstabenart und -
dicke sowie -farbe erfolgen und leicht lesbar sein. 

2. Das Umweltzeichen gemäß Abschnitt 1 darf nur für 
o.g. Produkt/Produktgruppe/Aktion benutzt werden. 

3. Für die Benutzung des Umweltzeichens in der Wer-
bung oder sonstigen Maßnahmen des ZN hat dieser 
sicherzustellen, dass das Umweltzeichen nur in Ver-
bindung zu o.g. Produkt/ Produktgruppe/Aktion ge-
bracht wird, für die die Benutzung des Umweltzei-
chens mit diesem Vertrag geregelt wird. Für die Art 
der Benutzung des Zeichens, insbesondere im 
Rahmen der Werbung, ist der Zeichennehmer allein 
verantwortlich. 

4. Das/die zu kennzeichnende Pro-
dukt/Produktgruppe/Aktion muss während der Dauer 
der Zeichenbenutzung allen in der "Vergabegrundla-
ge für Umweltzeichen RAL-UZ 56" in der jeweils gül-
tigen Fassung enthaltenen Anforderungen und Zei-
chenbenutzungsbedingungen entsprechen. Dies gilt 
auch für die Wiedergabe des Umweltzeichens (ein-
schließlich Umschrift). Schadensersatzansprüche 
gegen RAL, insbesondere aufgrund von Beanstan-
dungen der Zeichenbenutzung oder der sie beglei-
tenden Werbung des ZN durch Dritte, sind ausge-
schlossen. 

5. Sind in der "Vergabegrundlage für Umweltzeichen" 
Kontrollen durch Dritte vorgesehen, so übernimmt der 
ZN die dafür entstehenden Kosten. 

6. Wird vom ZN selbst oder durch Dritte festgestellt, 
dass der ZN die unter Abschnitt 2 bis 5 enthaltenen 
Bedingungen nicht erfüllt, verpflichtet er sich, dies 
RAL anzuzeigen und das Umweltzeichen solange 
nicht zu benutzen, bis die Voraussetzungen wieder 
erfüllt sind. Gelingt es dem ZN nicht, den die Zei-
chenbenutzung voraussetzenden Zustand unverzüg-
lich wiederherzustellen oder hat er in schwerwiegen-
der Weise gegen diesen Vertrag verstoßen, so ent-
zieht RAL gegebenenfalls dem ZN das Umweltzei-
chen und untersagt ihm die weitere Benutzung. 
Schadensersatzansprüche gegen RAL wegen der 
Entziehung des Umweltzeichens sind ausgeschlos-
sen. 

7. Der Zeichenbenutzungsvertrag kann aus wichtigen 
Gründen gekündigt werden. 
Als solche gelten z. Beispiel: 

− nicht gezahlte Beiträge 
− nachgewiesene Gefahr für Leib und Leben. 

Eine weitere Benutzung des Umweltzeichens ist in die-
sem Fall verboten. Schadenersatzansprüche gegen 
RAL sind ausgeschlossen (vgl. Ziffer 6 Satz 3). 

8. Der ZN verpflichtet sich, für die Benutzungsdauer 
des Umweltzeichens RAL ein Entgelt gemäß "Ent-
geltordnung für das Umweltzeichen" in ihrer jeweils 
gültigen Ausgabe zu entrichten. 

9. Die Geltungsdauer dieses Vertrages läuft gemäß 
"Vergabegrundlage für Umweltzeichen RAL-UZ 56" 
bis zum 31.12.2018. Sie verlängert sich jeweils um 
ein weiteres Jahr, falls der Vertrag nicht bis zum 
31.03.2018 bzw. bis zum 31.03. des jeweiligen Ver-
längerungsjahres schriftlich gekündigt wird. Eine Be-
nutzung des Umweltzeichens ist nach Vertragsende 
weder zur Kennzeichnung noch in der Werbung zu-
lässig. Noch im Handel befindliche Produkte bleiben 
von dieser Regelung unberührt. 

10. Mit dem Umweltzeichen gekennzeichnete Produk-
te/Aktionen und die Werbung dafür dürfen nur bei 
Nennung der Firma des  

 
(ZN/Inverkehrbringers) 
 
an den Verbraucher gelangen. 

 
Sankt Augustin, den Ort, Datum 
 
 
 
 
RAL gGmbH 
Geschäftsleitung (rechtsverbindliche Unterschrift  

    und Firmenstempel) 



 

 

 


